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5Ob1/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1975

Norm

GBG §56 Abs1 Satz2

Rechtssatz

Der Einverleibung (oder Vormerkung) des Eigentumsrechtes im angemerkten Rang kommt die im § 56 Abs 1 Satz 2

GBG angeführte Rechtswirkung nur gegenüber nach der Anmerkung erworbenen bücherlichen Rechten zu. Der

Eigentumserwerb wird in diesem Fall nicht überhaupt auf den Rang der Anmerkung für die beabsichtigte Veräußerung

vorverlegt.
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3 Ob 127/75
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